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Meinen Eltern





Vorwort

Diese Arbeit wurde im Sommersemester 2021 von der Juristischen Fakultät der 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg als Dissertationsschrift angenommen. 
Sie befindet sich in Bezug auf Literatur und Rechtsprechung auf dem Stand 
von Mitte August 2021. Hiernach erschienene Literatur konnte noch vereinzelt 
berücksichtigt werden.

Mein ganz herzlicher Dank gebührt vor allen anderen meiner Doktormut-
ter Frau Prof. Dr. Ute Mager, welche die Arbeit von ihrer Entstehung an mit 
intrinsischem Interesse verfolgte und in zahlreichen Gesprächen überaus hilf-
reiche und weiterführende Hinweise gab. Doch nicht nur dafür danke ich ihr, 
sondern auch für die Weckung und Förderung meines wissenschaftlichen In-
teresses, dem ich bereits zu Beginn meines Studiums als studentische Hilfskraft 
an ihrem Lehrstuhl nachgehen durfte.

Für die rasche Erstellung des Zweitgutachtens danke ich Herrn Prof. Dr. 
Hanno Kube, LL. M. (Cornell) ebenso wie für dessen Gesprächsbereitschaft 
schon während des Promotionsprojektes und die wertvollen Hinweise, die ich 
für die Veröffentlichung berücksichtigen konnte.

Herzlich danken möchte ich daneben Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang 
Kahl, M. A., bei welchem ich für die Zeit der Anfertigung der Dissertation als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig sein durfte und der durch kluge Nachfragen 
das Projekt förderte und mir stets die Möglichkeit gab, im Kreis des Instituts 
meine Thesen zur Diskussion zu stellen.

Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Paul Kirchhof sowie Herrn Bundesverfas-
sungsrichter Prof. Dr. Peter M. Huber danke ich ebenfalls für die geführten Un-
terredungen – es war sehr interessant und für das Vorhaben äußerst förderlich, 
die Perspektive desjenigen geschildert zu bekommen, der die maßgeblichen 
bundesverfassungsgerichtlichen Judikate verfasst (hat).

Meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen am Lehrstuhl für deutsches 
und europäisches Verwaltungsrecht sowie meinen Freundinnen und Freunden 
danke ich dafür, dass sie mich auf dem Weg so tatkräftig und motivierend un-
terstützt haben. Die mit ihnen in diesem Lebensabschnitt gemeinsam verbrach-
te Zeit wird mir stets in hervorragender Erinnerung bleiben. Ganz besonders 
möchte ich mich bei meinem Bürokollegen, Herrn Felix Kaiser, bedanken – 
dieser hat nicht nur durch zahlreiche Gespräche das Fortkommen der Disserta-
tion entscheidend gefördert, sondern auch die entstandene Freundschaft ist für 
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mich sehr bereichernd. Frau Dr. Laura Volk und Herrn Christian Rieß bin ich 
ebenfalls für die zahllosen Gespräche und auch insbesondere dafür zum Dank 
verpflichtet, dass sie die Mühen des Korrekturlesens auf sich genommen haben.

Dem Cusanuswerk danke ich für die finanzielle und ideelle Förderung über 
die gesamte Zeit der Promotion – hierdurch wurden mir Freiheiten gewährt, von 
denen ein junger Wissenschaftler sonst nur träumen kann. Für den großzügigen 
Zuschuss zu den Druckkosten möchte ich mich herzlich bei der Heidelberger 
Margot und Friedrich Becke Stiftung sowie bei der Hamburger Johanna und 
Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung bedanken.

Schließlich danke ich meiner Familie von Herzen für die bedingungslose 
und stete Unterstützung auf meinem bisherigen Lebensweg, ohne die auch die-
ses Vorhaben nicht hätte gelingen können. Meinen Eltern sei die Arbeit daher 
gewidmet.

Heidelberg, im September 2021� Robert Pracht
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Einleitung

Wenn ein Altbundespräsident und zugleich ehemaliger Präsident des Bundes-
verfassungsgerichts unter der Überschrift „Stoppt den Europäischen Gerichts-
hof  – Die Kompetenzen der Mitgliedstaaten werden ausgehöhlt. Die immer 
fragwürdigeren Urteile aus Luxemburg verlangen nach einer gerichtlichen 
Kontrollinstanz.“1 öffentlichkeitswirksam auf seiner Ansicht nach nicht mehr 
hinnehmbare Fehlurteile des Europäischen Gerichtshofs hinweist, dann stellen 
sich brisante Fragen zum Verhältnis des Bundesverfassungsgerichts zum Euro-
päischen Gerichtshof und von mitgliedstaatlichem Recht zu Unionsrecht all-
gemein.2 Wenn in dem erwähnten Zeitungsartikel sodann noch näher ausgeführt 
wird, dass der Europäische Gerichtshof „zentrale Grundsätze der abendlän-
dischen richterlichen Rechtsauslegung bewusst und systematisch ignoriert, Ent-
scheidungen unsauber begründet, den Willen des Gesetzgebers übergeht oder 
gar in sein Gegenteil verkehrt und Rechtsgrundsätze erfindet, die er dann bei 
späteren Entscheidungen wieder zugrunde legen kann“3, so will Herzog wohl 
das Bundesverfassungsgericht als Kontrollinstanz zur Wahrung der Belange der 
Mitgliedstaaten in Stellung gebracht wissen.4

Dieses hat dem Wunsch Herzogs vor kurzem im PSPP-Urteil aus dem Mai 
2020 hinsichtlich eines Staatsanleihenkaufprogramms der Europäischen Zen-
tralbank entsprochen und in Bezug auf dieses und die hierauf aufbauende Ent-

1  Herzog/Gerken, Stoppt den Europäischen Gerichtshof, F.A.Z. v. 08.09.2008, Nr. 210, 
S. 8.

2  Nach v. Bogdandy/Schill, Die Achtung der nationalen Identität unter dem reformierten 
Unionsvertrag, ZaöRV 70 (2010), 701 (702) gehören die Diskussionen um das Verhältnis des 
Unionsrechts zu nationalem Verfassungsrecht sowie um die Beziehungen zwischen Europäi-
schem Gerichtshof und mitgliedstaatlichen Verfassungs- und Höchstgerichten zu den „theo-
retisch und dogmatisch schwierigsten Rechtsfragen im europäischen Rechtsraum“.

3  Herzog/Gerken, Stoppt den Europäischen Gerichtshof, F.A.Z. v. 08.09.2008, Nr. 210, 
S. 8.

4  Auch Hailbronner, Hat der EuGH eine Normverwerfungskompetenz?, NZA 2006, 811 
(815) fragt in Reaktion auf das sehr umstrittene Mangold-Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs: „Welche Instrumente bleiben also, um der ungehemmten Entfaltung des Sendungs-
bewusstseins der EuGH-Richter entgegenzuwirken?“ und nennt als eine Möglichkeit die 
Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht. Auf das Mangold-Urteil wird im Zuge der 
Auseinandersetzung mit dem Honeywell-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zurück-
zukommen sein. Siehe dazu unten Zweiter Teil B. VII. (S. 47 ff.) und Zweiter Teil D. VIII. 1. 
(S. 143 ff.).
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scheidung des Europäischen Gerichtshofs5 einen ultra-vires-Akt angenommen,6 
weil „das Urteil […] schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar“7 beziehungs-
weise „methodisch nicht mehr vertretbar“8 sei.

Seit dem Abschluss der Römischen Verträge im Jahr 1957 hat das Bundes-
verfassungsgericht den Weg der europäischen Integration begleitet und im 
Laufe seiner im Grundsatz europafreundlichen9 Rechtsprechung zumeist wohl-
wollend, teils aber auch kritisch bewertet. Das Bundesverfassungsgericht an-
erkennt zwar auf der einen Seite den Anwendungsvorrang des Unionsrechts 
auch vor nationalem Verfassungsrecht,10 doch geht es – anders als der Euro-
päische Gerichtshof –11 nicht von einem unbedingten und uneingeschränkten 
Anwendungsvorrang des Unionsrechts aus.12 Aus diesem Grund hat das Bun-

5  EuGH, Urt. v. 11.12.2018, Rs. C-493/17, ECLI:​​EU:​​C:​2018:1000 – Weiss u. a.
6  BVerfGE 154, 17 ff. Siehe dazu ausführlich unten Zweiter Teil B. X. (S. 75 ff.).
7  BVerfGE 154, 17 (94 Rn. 116) – PSPP-Urteil.
8  BVerfGE 154, 17 (96 Rn. 119) – PSPP-Urteil.
9  Ob die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts insgesamt als unionsrechts- oder 

allgemeiner europafreundlich beurteilt wird oder nicht, hängt wohl maßgeblich vom jewei-
ligen Standpunkt und der jeweiligen Akzentuierung des Beobachters ab. Zum Ganzen: Mayer, 
Europarechtsfreundlichkeit und Europarechtsskepsis in der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts, in: Giegerich, Der „offene Verfassungsstaat“ des Grundgesetzes nach 60 Jah-
ren, 2010, S. 237 ff. Hier ist jedoch mit der europafreundlichen Ausübung seiner Rechtspre-
chung nur gemeint, dass das Bundesverfassungsgericht sämtliche Integrationsschritte durch 
bestätigende Entscheidungen ermöglicht hat und oftmals in diesem und auch anderem Zusam-
menhang die „Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes“ (vgl. z. B. BVerfGE 123, 267 
[346 f.] – Lissabon) als entscheidendes Argument für die Zulässigkeit eines noch weiter gehen-
den europäischen Einigungsprozess anführte. Vgl. für das europafreundliche Selbstverständnis 
des Bundesverfassungsgerichts auch Voßkuhle, „Integration durch Recht“ – Der Beitrag des 
Bundesverfassungsgerichts, JZ 2016, 161 ff. In einem Zwang sieht hingegen C. Schönberger, 
Die Europäische Union zwischen „Demokratiedefizit und Bundesstaatsverbot“, Der Staat 48 
(2009), 535 (537) das Bundesverfassungsgericht: „Will es seine institutionelle Position nicht 
mit unabsehbaren Konsequenzen gefährden, so ist das Gericht faktisch zu zustimmend teno-
rierten Urteilen gezwungen.“ Auf S. 538 spricht C. Schönberger sogar von einer „faktischen 
Impotenz zur Vertragsverwerfung“.

10  Vgl. nur aus jüngerer Zeit BVerfGE 140, 317 (335 Rn. 38) – Europäischer Haftbefehl II; 
BVerfGE 142, 123 (187 Rn. 118) – OMT-Urteil.

11  Siehe dazu bereits EuGH, Urt. v. 15.07.1964, Rs. 6/64, Slg. 1964, 1253 (1269 f.)  – 
Costa ./. E. N. E. L. und EuGH, Urt. v. 17.12.1970, Rs. 11/70, Slg. 1970, 1125 (1135 Rn. 3) – 
Internationale Handelsgesellschaft. Zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum 
Anwendungsvorrang des Unionsrechts unten Erster Teil B. (S. 18 ff.).

12  BVerfGE 123, 267 (398 f.) – Lissabon; BVerfGE 126, 286 (302) – Honeywell. Diese 
unterschiedlichen Sichtweisen zwischen Europäischem Gerichtshof und Bundesverfassungs-
gericht sind möglich, weil es anders als im Verhältnis des Bundesrechts zum Landesrecht, bei 
denen ebenfalls zwei Rechtsordnungen auf denselben Fall anwendbar sein können, im Verhält-
nis des nationalen Rechts zum Unionsrecht an einer Regelung wie Art. 31 GG „Bundesrecht 
bricht Landesrecht“ im Grundgesetz oder in den europäischen Verträgen fehlt; vgl. Schlaich/
Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 12. Aufl. 2021, Rn. 358. Lediglich in der – rechtlich 
nicht verbindlichen – Erklärung Nr. 17 zu Bestimmungen der Verträge als Annex zum Lissa-
bon-Vertrag, Abl. 2007 C 306, S. 256 findet sich eine Anerkennung des Anwendungsvorrangs 
des Unionsrechts: „Die Konferenz weist darauf hin, dass die Verträge und das von der Union 
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desverfassungsgericht im Laufe seiner jahrzehntelangen Rechtsprechung Re-
sidualkompetenzen geschaffen, deren gemeinsame Funktion es ist, in letzter 
Konsequenz über das Handeln der Europäischen Union und dabei insbesondere 
über dasjenige des Europäischen Gerichtshofs zu wachen. Von diesen Reserve-
kompetenzen13 sind in der gefestigten Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts spätestens seit der Lissabon-Entscheidung aus dem Jahr 2009 folgen-
de – oftmals in der rechtswissenschaftlichen Diskussion nur noch auf jeweils 
ein Schlagwort reduzierte – Vorbehalte aktuell: „Solange II“ (Grundrechtsvor-
behalt), die ultra-vires-Kontrolle (Kompetenzvorbehalt) und der Verfassungs-
identitätsvorbehalt. Ihnen allen ist gemein – und das ist auch der Grund für die 
einheitliche Bezeichnung als Residual- respektive Reservekompetenzen –, dass 
sie nur dann genutzt werden, wenn auf unionaler Ebene insbesondere durch 
den Europäischen Gerichtshof keine Abhilfe erzielt werden konnte. Es handelt 
sich mit anderen Worten um bloße „Auffangzuständigkeiten“ des Bundesver-
fassungsgerichts, von denen nur sehr selten Gebrauch gemacht wird: Einen ul-
tra-vires-Akt konstatierte es erstmals in Bezug auf den Rat der Europäischen 
Zentralbank und den Europäischen Gerichtshof im Mai 2020;14 schon im De-
zember 2015 nahm das Bundesverfassungsgericht (wohl)15 eine Verfassungs-
identitätsverletzung an.16

Die Darstellung und Auseinandersetzung mit den drei genannten Residual-
kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf die Prüfung der 
Grundgesetzkonformität von Handlungen der unionalen Organe, Einrichtun-
gen und sonstigen Stellen ist das zentrale Anliegen dieser Arbeit.17 Sie setzt 

auf der Grundlage der Verträge gesetzte Recht im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union unter den in dieser Rechtsprechung festgelegten 
Bedingungen Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaaten haben.“ Dazu näher Kruis, Der An-
wendungsvorrang des EU-Rechts in Theorie und Praxis, S. 76 f. Letztlich sind die unterschied-
lichen Selbstverständnisse des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts 
auf die fehlende Bundesstaatsqualität der Europäischen Union und ihren jetzigen Charakter als 
supranationale Internationale Organisation sui generis zurückzuführen.

13  In dieser Arbeit werden die Begriffe „Residualkompetenzen“, „Reservekompetenzen“, 
„Kontrollvorbehalte“, „Auffangzuständigkeiten“, „Integrationsvorbehalte“ und ähnliche Ter-
mini synonym verwendet.

14  BVerfGE 154, 17 ff. Siehe dazu ausführlich unten Zweiter Teil B. X. (S. 75 ff.).
15  Ob der Verfassungsidentitätsvorbehalt in dieser Entscheidung tatsächlich aktiviert 

wurde, ist zweifelhaft und umstritten. Näher dazu unten Vierter Teil B. V. 4. b) (S. 241 ff.).
16  BVerfGE 140, 317 ff. – Europäischer Haftbefehl II. Dazu ausführlich unten Vierter Teil 

B. V. (S. 232 ff.).
17  In Anknüpfung an die Unterscheidung von Murswiek, Die Ultra-vires-Kontrolle im Kon-

text der Integrationskontrolle, EuGRZ 2017, 327 (327 f.) geht es dabei um eine Ausübungskon-
trolle von Unionsrecht durch die drei Integrationsvorbehalte des Bundesverfassungsgerichts, 
also um die Prüfung sekundären (und ggf. tertiären) Unionsrechts anhand des deutschen Ver-
fassungsrechts. Daneben erfolgt durch das Bundesverfassungsgericht regelmäßig auch eine 
Eingangskontrolle, die prüft, ob das Hoheitsrechte übertragende Zustimmungsgesetz i. S.d. 
Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben vereinbar ist. Bei dieser 
Eingangskontrolle im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit des europäischen Primärrechts 
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sich zum Ziel, die teils verworrenen Verästelungen in Rechtsprechung und Li-
teratur aufzulösen, an geeigneter Stelle Kritik an der Ausübung der Reserve-
kompetenzen durch das Bundesverfassungsgericht anzumelden und Perspek-
tiven für die Zukunft aufzuzeigen. Dabei soll auch stets kritisch untersucht 
werden, ob die jeweilige Residualkompetenz des Bundesverfassungsgerichts 
verfassungsrechtlich wirklich zwingend erforderlich ist oder nicht vielleicht zu 
sehr die einheitliche Anwendung des Unionsrechts und die grundsätzliche, sich 
aus einer Zusammenschau von Art. 19 Abs. 1 Uabs.  1 Satz  2 EUV, Art. 263, 
267 und 344 AEUV möglicherweise ergebende Letztentscheidungsbefugnis des 
Europäischen Gerichtshofs behindert. Denn die große Gefahr nationaler Ver-
fassungsvorbehalte hat Borowski zutreffend benannt: „Berühmen sich nationale 
Gerichte einer Kontrollkompetenz für das supranationale Recht, scheint nicht 
weniger bedroht als das Gelingen des gesamten Projekts der europäischen In-
tegration.“18 Darüber hinaus war insbesondere in der Anfangszeit der Bundes-
republik keinesfalls evident, dass das Grundgesetz einer europäischen Integra-
tion überhaupt Grenzen zieht – spricht doch die Präambel des Grundgesetzes 
davon, dass das Deutsche Volk von dem Willen beseelt sei, als gleichberech-
tigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen.19 Es 
soll sich also im Verlauf der Arbeit zeigen, ob und gegebenenfalls inwieweit es 
des Wächters „Bundesverfassungsgericht“ über Handlungen der Europäischen 
Union bedarf, oder ob Reservekompetenzen im Hinblick auf die Kontrolle der 

kann es neben der Prüfung der Einhaltung der Strukturvorgaben des Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG 
allein um die Prüfung der Wahrung der Verfassungsidentität im Sinne von Art. 23 Abs. 1 Satz 3 
in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG gehen. Eine solche Eingangskontrolle fand insbesondere 
bei den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu einer Änderung der europäischen 
Verträge in den Jahren 1993 und 2009 statt (Maastricht- und Lissabon-Urteil), bei denen mit-
hilfe von Verfassungsbeschwerden das Zustimmungsgesetz i. S.d. Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG 
dem Bundesverfassungsgericht zur verfassungsrechtlichen Prüfung vorgelegt wurde. Diese so 
verstandene Eingangskontrolle ist weitgehend nicht Gegenstand der vorliegenden Abhand-
lung.

18  Borowski, Die Rekonstruktion des Anwendungsvorranges des Rechts der Europäischen 
Union, in: Festschrift Müller-Graff, 2015, S. 1080 (1080), der allerdings de constitutione lata 
keine Rechtfertigungsmöglichkeit für einen uneingeschränkten Anwendungsvorrang des Uni-
onsrechts erkennen kann  – vgl. ebd., S. 1086. Auch Haltern, Europarecht Band II, 3. Aufl. 
2017, Rn. 1049 sieht die Gefahr mitgliedstaatlicher (Verfassungs-)Vorbehalte: „Hinter der ver-
fassungsgerichtlichen Behauptung von […] verfassungsrechtlichen Integrationsgrenzen steht 
also die Drohung, die funktionalen Fundamente der Union […] zu zerstören. Das ist alles an-
dere als nebensächlich.“ Vgl. daneben auch Skouris, Der Vorrang des Europäischen Unions-
rechts vor dem nationalen Recht. Unionsrecht bricht nationales Recht, EuR 2021, 3 (18), der 
die ultra-vires-Doktrin als „echte Bedrohung für den Vorrang des Unionsrechts“ einordnet.

19  Vgl. Huber, Grundlagen und Grenzen der Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäi-
schen Union, in: Festschrift Müller-Graff, 2015, S. 893 (896) und ders., in: Sachs, GG, 9. Aufl. 
2021, Präambel Rn. 45. Die Existenz materieller Beschränkungen bei der Hoheitsrechtsüber-
tragung verneinend: C. O. Lenz, Beschränkt das Grundgesetz die Übertragung weiterer Befug-
nisse auf die Europäische Union, EWS 2018, 121 ff. Zur Bedeutung der Präambel für den euro-
päischen Integrationsprozess unten Erster Teil A. I. (S. 9 ff.).
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Verhaltensweisen der Unionsstellen schlicht als „verfassungsrichterliche An-
maßung“20 zu qualifizieren sind.

Dabei soll auch die rechtsvergleichende Perspektive nicht außer Acht gelas-
sen werden. Zutreffend dürfte es zwar sein, dass der Streit um den europäischen 
Integrationsprozess in keinem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
„mit solcher Leidenschaft mit der verfassungsgerichtlichen Klinge ausgefoch-
ten“21 wird wie in Deutschland. Doch könnte es möglicherweise gerade diese 
Nüchternheit der Verfassungsrechtsprechung aus anderen Mitgliedstaaten sein, 
die – bei der gebotenen Zurückhaltung, was die Implementierung der rechts-
vergleichend gewonnenen Erkenntnisse betrifft –22 eine Vorbildfunktion für die 
Ausübung der Residualkompetenzen durch das Bundesverfassungsgericht er-
füllen könnte.

Damit sei aber auch gleichzeitig hervorgehoben, was diese Arbeit nicht zu 
leisten vermag und auch nicht leisten möchte: Wie bereits erwähnt, soll es allein 
um die Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts bei der Prüfung von abge-
leitetem Unionsrecht gehen. Nicht behandelt wird hingegen die Frage, ob – und 
wenn ja inwieweit – das Grundgesetz durch eine entsprechende Änderung der 
Primärverträge eine noch weiter gehende europäische Integration zulässt. Mit 
anderen Worten geht es also ausschließlich um den nachträglichen Zugriff des 
Bundesverfassungsgerichts auf abgeleitetes Unionsrecht nach Inkrafttreten der 
europäischen Primärverträge.23 Daneben erhebt die Abhandlung insbesondere 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was eine umfassende Untersuchung des 
Verhältnisses von Unionsrecht zu nationalem Recht betrifft;24 außerdem kann 
nicht erschöpfend die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im eu-
roparechtlichen Kontext erörtert werden.25 So sind die Entscheidungen des Bun-

20  Hufeld, Anwendung des europäischen Rechts in Grenzen des Verfassungsrechts, in: 
Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts X, 3. Aufl. 2012, § 215 Rn. 71.

21  Schalast, Der Ultra-vires-II-Vorlagebeschluss des Bundesverfassungsgerichts: Auf dem 
Weg zu einer europäischen Verfassungskrise?, BB 2017, 2690 (2693).

22  Auf den Mehrwert der rechtsvergleichenden Perspektive und den drohenden Gefahren 
einer unreflektierten Übernahme wird an entsprechender Stelle noch einmal umfassend ein-
gegangen. Siehe dazu unten Zweiter Teil E. I. (S. 160 ff.).

23  Sauer, Staatsrecht III, 6. Aufl. 2020, § 9 Rn. 9 ff. unterscheidet zwischen „primärrechts-
relevanten“ und „sekundärrechtsrelevanten“ Integrationsschranken – nach dieser Terminolo-
gie sollen allein letztere Gegenstand dieser Arbeit sein.

24  Siehe dazu aus neuerer Zeit Burchardt, Die Rangfrage im europäischen Normenver-
bund, 2015, passim.

25  Beispielsweise wird hier auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nicht ein-
gegangen, die das Unionsrecht zwar berühren, aber doch auf der Grundlage genuin natio-
nalrechtlicher Vorschriften ergangen sind – etwa die bundesverfassungsgerichtlichen Urteile 
zur Verfassungswidrigkeit der 5%- (BVerfGE 129, 300 ff.) und der 3%-Sperrklausel (BVerf-
GE 135, 259 ff.) bei den Wahlen zum Europäischen Parlament. Von Interesse sind vorliegend 
allein Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die sich mit den Residualkompeten-
zen beschäftigen. Für eine umfassende Nachzeichnung der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts im europäischen Kontext siehe z. B. van Ooyen, Die Staatstheorie des 


